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Produktivität soll Vorrang haben

Aus der Denkschrift des Reichsverbandes der Deutschen Industrie vom 2. Dezember 1929

Die materiellen Ansprüche der Sozialpolitik an die Wirtschaft müssen sich in Grenzen der Leistungsfä​higkeit und Entwicklungsmöglich​keit der Wirtschaft halten. Nur dann ist die Erfüllung der sozialen Auf​gaben für die Dauer gesichert; die wirtschaftliche Produktivität ist die Quelle sozialer Leistungen. Aus dieser Erkenntnis fordern wir in Übereinstim​mung mit der Vereinigung der Deutschen Arbeitge​ber​verbände eine Reform:

1. der Sozialversicherungsgesetze. Ihre bisherigen Grundlagen sollen erhalten bleiben, aber Ausgaben und Leistungen müssen im Gegensatz zum jetzigen Zustand den Grenzen wirtschaftlicher Tragfähigkeit angepaßt werden [...]

2. der Arbeitslosenversicherung. Die Teilreform vom 3. Oktober 1929 ist nicht ausreichend. Über sie hinaus muß das Arbeitslosenversicherungs​ge​setz so​fort umgestaltet werden. Ziel der Reform muß sein, den Haushalt der Reichsanstalt durch weitere Er​sparnisse ohne Erhöhung der Beiträge und ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel in ein dauer​haftes Gleichgewicht zu bringen.

3. der Schlichtungsordnung und des Zwangslohn​systems. Die staatliche Zwangseinwirkung auf die Gestaltung der Lohn‑ und Arbeitsbedingungen ist zu beseitigen. Die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen ist auf Gesamtstreitigkeiten in le​bens​wich​ti​gen Betrieben und solche Gesamtstreitig​keiten zu beschränken, welche die deutsche Volks​wirtschaft so stark treffen, daß die Lebensmög​lich​keiten der Gesamtbevölkerung gefährdet sind.
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